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Reglement 
der Politischen Gemeinde Dallenwil über die Bussen für 
Angehörige der Feuerwehr  
(Feuerwehrbussenreglement, FBR) 

vom 22. November 20131 

Die Gemeindeversammlung von Dal lenwi l ,  

gestützt auf Art. 82 der Kantonsverfassung2, Art. 34 Abs. 2 des 
Gemeindegesetzes (GemG3), in Ausführung von Art. 56 Abs. 1 des 
Feuerschutzgesetzes (FSG4) sowie § 180 Abs. 2 der 
Feuerschutzverordnung (FSV5), 

beschl iesst:  

Art. 1 Zweck 

Das vorliegende Reglement setzt die Bussen für die Angehörigen der 
Feuerwehr fest. 

Art. 2 Ordnungsbussen 

Gemäss § 180 der Feuerschutzverordnung sind mit Ordnungsbussen zu 
ahnden: 

Unentschuldigtes Fernbleiben von Aushebung Fr. 150.00 

Unentschuldigte Absenz einer Übung Fr.   50.00 

Nicht befolgen von Aufgeboten für Kurse   
und Weiterbildungen Fr. 150.00 

Unbegründetes Fernbleiben von Ernstfalleinsätzen Fr. 150.00 

Art. 3 Schlussbestimmungen 

1 Die Zuständigkeit für die Änderung und Aufhebung dieses 
Reglements wird nach Art. 87 Abs. 1 GemG13 dem Gemeinderat 
übertragen. 
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2 Dieses Reglement tritt nach Annahme durch die Gemeindeversamm-
lung und Genehmigung durch den Regierungsrat  per 1. Januar 2014 in 
Kraft. 

3 Alle mit ihm im Widerspruch stehenden Bestimmungen sind 
aufgehoben. 

Dallenwil, den 22. November 2013 

IM NAMEN DER 
GEMEINDEVERSAMMLUNG 
DALLENWIL  

Der Gemeindepräsident: 

Der Gemeindeschreiber: 

 

 
1  Erlassen durch die Gemeindeversammlung vom 22. November 2013, Genehmigt durch 

den Regierungsrat Nidwalden am 26. August 2014. 

2  NG 111 

3  NG 171.1 

4  NG 613.1 

5  NG 613.11 

 


